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Erste Informationen 
zum Vormundschaftswesen und zur Mandatsführung
	Von der Meldung bis zur Errichtung der vormundschaftlichen Massnahme


	- Gefährdungsmeldungen werden durch den Abklärungs- und Rechtsdienst des Vormundschaftsamtes abgeklärt

- Bei der Notwendigkeit einer vormundschaftlichen Massnahme  können Betroffene eine Vertrauensperson aus dem Verwandten- / Bekanntenkreis vorschlagen 

- Sofern keine Vertrauensperson genannt werden kann, wird ein Amtsvormund oder ein/e private/r Mandatsträger/in (=priMa) gewählt und der hilfsbedürftigen Person vorgestellt

- Gegenseitiges Kennenlernen mit der Möglichkeit zum Konkretisieren des Auftrages sowie zum rechtlichen Gehör

- Errichtung der Massnahme und Ernennung der vormundschaftlichen Betreuungsperson
durch die Vormundschaftsbehörde


	Die häufigsten Massnahmen für 
Erwachsene 


	- Beistandschaften:
Vertretungs- u. Verwaltungsbeistandschaft nach Art. 392/393 oder auf eigenes Begehren nach Art. 394 ZGB


- weitere Massnahmen:
Beiratschaft, Vormundschaft, fürsorgerische Freiheitsentziehung 



	Aufbau des Vormundschaftswesens


	- Beistände/Beiständinnen und Vormunde/Vormundinnen werden von der Vormundschaftsbehörde eingesetzt. Gesetzliche Grundlage ist das ZGB

- Vormundschaftsbehörde (Aufsichtsorgan der Mandatsträger/innen)

- Weitere Aufsichts-/Beschwerdeinstanzen:
Regierungsstatthalter und Appellationshof des Obergerichtes

- Die Aufsichtsorgane sind bedeutend für die Mandatsführung (Kontrolle, Rechenschaftspflicht, Rechtsschutz, Rechtsmittel)



	Amtsvormund/Amtsvormundin oder

Privatperson als Mandatsträger/in


	- Amtsvormunde führen komplexe Fälle (Drogen, schwer Psychischkranke, Alkoholabhängige, schwierige Vermögensverhältnisse, komplizierte Schuldensanierungen, Personen, die nicht mit Geld umgehen können oder sich auch gegen die vormundschaftlichen Hilfestellungen wehren)

- Privatpersonen werden vorwiegend eingesetzt für Altersbeistandschaften, behinderte Erwachsene, für relativ stabile Personen mit psychischen Problemen oder mit Schulden, wenn sie die Hilfestellung akzeptieren und kooperieren

- Rechtlich sind amtliche wie private Betreuungspersonen gegenüber der betreuten Person weitgehend gleichgestellt



	Pflichten der Mandatsführung


	- Amtsdauer: 2 Jahre


- Inventar als Basis der Mandatsführung


- Amts- und Buchführung gemäss ZGB und kantonalen Ausführungsbestimmungen


- Ablage von Bericht und Rechnung mit Anträgen (Entschädigung, Spesen, Weiterführung oder Aufhebung der Massnahme): 
alle 2 Jahre gemäss Richtlinien


- Verantwortlichkeit gegenüber der betreuten Person wahren


- Schweigepflicht, Rechtsschutz, Persönlichkeitsrechte strikte einhalten


- Verbotene, nicht mögliche und bewilligungspflichtige Geschäfte beachten


- Kontrolle der Amtsführung durch Vormundschaftsbehörde und Regierungsstatthalter 



	Aufgaben der Mandatsführung


	- Persönliche Betreuung:
Beziehungspflege, Hilfe, Begleitung, Schutz


- Verwaltungsaufgaben:
Einkommens- und Vermögensverwaltung, Buchführung, Geltendmachen von Versicherungsleistungen, Steuererklärung, etc.


- Gesetzliche Vertretung:
Zustimmung der Behörde einholen (genehmigungspflichtige Geschäfte), unvorteilhafte Verträge rückgängig machen, etc.


- Rechte und Pflichten der Mandatsführung

- Einschränkung der Kompetenzen
beachten (verbotene und zustimmungsbedürftige Geschäfte)



	Die ersten 2 Monate der 
Mandatsführung


	- Errichten eines Besitzstandinventars zugunsten der betroffenen Person

- Anfallende Aufgaben gemäss spezieller Situation (Orientierung an Abmachungen sowie der Checkliste für die ersten 2 Monate der Mandatsführung: Kapitel 3, 1. Dokument)


- Rendez-vous mit dem Revisorat:
Inventarisierung, Erstellen eines Stundenbudgets, Besprechen der Mandatsführung, Anleitung Buchhaltung, Vermögens-/ Anlageberatung



	Spesen und Entschädigung


	- Für das Führen einer Beistandschaft oder Vormundschaft werden Sie angemessen entschädigt


- Basis: Stundenbudget. Dieses wird aufgrund der speziellen Situation zu Beginn der Mandatsführung festgelegt

- Massgebend für die Berechnung ist der effektive Aufwand zu Mandatsbeginn sowie der geschätzte Aufwand für eine zweijährige Mandatsperiode

- Die Entschädigung geht je nach Vermögensverhältnissen zu Lasten der betreuten Person oder der Gemeinde

- Die Entschädigung wird aufgrund Ihres Antrages in der Regel am Ende der Berichtsperiode durch die Vormundschaftsbehörde festgesetzt, also erst nach Ablauf von 2 Jahren und Genehmigung von Bericht und Rechnung.
- In der Entschädigung nicht enthalten sind Ihre Aufwendungen fürs Inventar (wird separat vergütet), für eine allfällige Wohnungsauflösung oder Todesfallregelung (Begleichung zu Lasten der betreuten Person)

- Spesen für Porto, Telefon, Transport, Kopien, etc. müssen separat ausgewiesen und verrechnet werden. Bis Fr. 100.--/Jahr können pauschal in Abzug gebracht werden, höhere Beträge müssen entsprechend belegt werden 



	Unterstützung durch
Vormundschaftsbehörde
	- Einführung in die speziellen Belange der Mandatsführung, in die Buchführung sowie allgemeinen Pflichten der Mandatsführung

- Schriftliche Hilfestellungen (Merkblätter, Handbuch)

-
Hotline bei Fragen oder Problemen
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